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UPDATE EVIDENZ 



SCHWERE ERKRANKUNGEN 

Tumorpatienten 
• Trend für Besserung Schmerz, nicht für Kalorienaufnahme 

und Schlafstörungen 
• In zwei aktuellen Studien mit THC/CBD Spray: 

Trend für Schmerz und LQ Lichtman JPSM 2017 

Kein Effekt Schmerz (außer US pat. <65 Jahre) Fallon BrJPain 2017 
 

HIV-Patienten 
• Besserung Gewicht, nicht Appetit, Übelkeit/Erbrechen 
Alzheimer-Patienten 
• Besserung Gewicht 

 

000 

Tafelsky et al. Schmerz 2016 
Mücke et al. Schmerz 2016 
 



DIVERSES 

Und viele weitere neue MA und Systematic Reviews  
auf derselben  Datengrundlage mit ähnlichen Ergebnissen 



NEUROPATHISCHER SCHMERZ 

small analgesic benefit in patients with chronic NP 
high degree of heterogeneity 
well designed, large, randomized studies are needed 



NEUROPATHISCHER SCHMERZ 



CAPRIS -MEDIZIN 
Cannabis: Potential und Risiken. 

• Bei „chronischen Schmerzen“ liegen überwiegend 
Belege für eine leichte Schmerzreduktion und 
verschiedene Verbesserungen in Sekundärmaßen im 
Vergleich zum Placebo vor. Cannabisarzneimittel 
wurden in der Regel in Kombination mit Analgetika 
verabreicht. Die Daten sprechen derzeit eher nicht 
für eine substantielle Reduktion der Symptomatik.  

• Bei „Spastizität bei Multipler Sklerose und 
Paraplegie“ liegen ebenfalls „subjektive“, jedoch 
nicht ausreichend objektivierbare Hinweise für eine 
Besserung der Symptomatik vor.  

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Berichte/
Kurzbericht/171127_Kurzbericht_CAPRis.pdf 



MR. CANNABIS 

• Rapahel Mechoulam 

– Erstisolation von THC 

– Ertsnachweis von Anandamid 

– Studie zu CBD und Epilepsie 

• Hat immer Freizeitgebrauch und Medizin 
getrennt 

• Seine Forschungsfrage: 
Übersehen wir etwas? 

 Süddeutsche Zeitung, 9.12.2017 



CAPRIS - MEDIZIN 
Cannabis: Potential und Risiken. 

• Inkonsistente Ergebnisse bei meist unzureichender 
Studienlage liegen im Bereich der gastrointestinalen, 
neuroinflammatorischen, neurologischen und 
psychischen Erkrankungen vor.  

• Hinsichtlich der Verträglichkeit und Sicherheit der 
Cannabisarzneimittel zeigt die Studienlage klar, dass 
Nebenwirkungen der Cannabisarzneimittel durchaus 
gehäuft auftreten können, meist aber transient und 
nicht schwerwiegend sind. 

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Berichte/
Kurzbericht/171127_Kurzbericht_CAPRis.pdf 



SICHERHEIT 



SICHERHEIT - OFFENE FRAGEN 

• Geistige und Kognitive Entwicklung  
(auch im Alter) 

• Psychomotorische Effekte……Fahrsicherheit 

• Psychologische (negative Effekte) 

– Depression, Angststörungen , Suizidalität 

– Einstieg in die „Drogen“-Welt (junge Patienten)?? 

– Abhängigkeit 

• Respiratorische und kardiovaskuläre Effekte 

 



FAZIT UPDATE 

• „Evidenz“ gibt es im Bereich chronischer 
Schmerz 

• Andere Disziplinen weniger gefordert und mit 
anderer Dynamik  
(mehr von kurativ nach palliativ) 

• FAST IMMER individueller Heilversuch 

• Überwiegend Daten für Definierte Substanzen 

– Rationale Therapie möglich 

– Mit der meisten Evidenz 

– Weniger psychotrop 



IN DER PRAXIS 



GENHEMIGUNG 

• Ca. 10000 Anträge bisher 
• Überwiegend problemlos mit regionalen 

unterschieden 
• Problemgruppe “alte“ Ausnahmeregelung 
• Viele FAQ Info  

– BÄK; Bundesopiumstelle; ABDA; BGM…….. 

• MDS/MDK Fragen und Antworten 
• Richtlinie Sozialmedizinische Begutachtung von 

MDK und GKV, 11.07.2017 
 



KERNFRAGEN RICHTLINIE 
 
• Wirtschaftlichkeitsprüfung unabhängig von 

Genehmigung 

• Was ist eine schwerwiegende Erkankung? 
(Bezug zur BSG Rechtssprechung) 

• Alternativen und Einschätzung derselben 
durch den Vertragsarzt 

• Bewertung des Wirkpotentials durch Evidenz 

 



5. „KONVENT DER SCHMERZAMBULANZEN“  
AKTUELLES „RUND UM CANNABIS IN DER MEDIZIN“  

AUSWERTUNG DES 56. PAS AM 25.11.2017: 
„DAS NEUE CANNABISGESETZ – AUSWIRKUNGEN AUF 

DIE ÄRZTLICHE PRAXIS“  
Knud Gastmeier, Potsdam 

www.praxis-
gastmeier.de 
www.iabsp.de 

http://www.praxis-gastmeier.de/
http://www.praxis-gastmeier.de/
http://www.praxis-gastmeier.de/


KORRELATION ZWISCHEN MANGEL AN 
SCHMERZTHERAPEUTEN UND THC 
SELBSTMEDIKATION IN DEUTSCHLAND 

 

 
KV 

Wartezeit 
auf ST 

Beginn in 
Jahren 

Sachsen-Anhalt 8,3 

Mecklenburg 
Vorpommern 2,2 

Bremen 6,5 

Brandenburg 3 

Thüringen 4,2 

Niedersachsen 3,1 

Hessen 3,8 

Hamburg 3,8 

Berlin 5,7 

Nordrhein 3,8 

Schleswig-Holstein 4,1 

Westfallen-Lippe 3,4 

Baden-Würtemberg 5,2 

Bayer 3,8 

Saarland 4,8 

0
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10

Die Wartezeit korreliert mit dem 
Mangel an Spezieller Schmerztherapie 
und der Selbstmedikation mittels THC 

(alte Bundesländer) 

Wartezeit Erlaub/1Mill Ew Linear (Wartezeit)

http://www.bv-schmerz.de/medien/pdf/weissbuch%20-
%20druckversion%20final%20120612.pdf 

57% derer, die eine 
BfArm-
Ausnahmegenehmi
gung hatten waren 
Schmerzpatienten 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5pQj5BCJ&id=48F4CB236444C67775A1E6548E565556D10E5829&q=cannabis&simid=608017162662120887&selectedIndex=31


DER ZUGANG ZU CANNABIS ALS MEDIZIN SOLL UMFASSEND 
GEWÄHRLEISTET WERDEN! 
DAS EINSTIMMIG BESCHLOSSENEN GESETZ IST SEIT DEM 10.03. 2017 IN KRAFT  
GESETZ ZUR ÄNDERUNG BETÄUBUNGSMITTELRECHTLICHER UND ANDERER 
VORSCHRIFTEN VOM 06. MÄRZ 2017 BUNDESGESETZBLATT JAHRGANG 2017 TEIL I NR. 11 
AM 9. MÄRZ 2017  
 

 SGB §31 „(6) Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch 
auf Versorgung mit Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten in 
standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den Wirkstoffen 
Dronabinol oder Nabilon, wenn eine allgemein anerkannte, dem medizinischen 
Standard entsprechende Leistung 
a) nicht zur Verfügung steht, 
b) im Einzelfall nach der bergründeten Einschätzung der behandelten Vertragsärztin/-
arztes unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter 
Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder des Versicherten  nicht zur 
Anwendung kommen kann, eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine 
spürbare positive Einwirkung auf der Krankheitsverlauf oder auf 
schwerwiegende Symptome besteht, 

 Bearbeitungsdauer eines Antrages:  Palliativ: 3 Tage, weitere Indikationen: 3  Wochen 
nur KK, 5  Wochen KK & MDK 

 Beauftragung des BfArMs zu einer laufenden nicht-interventionellen Begleiterhebung 
(über 60 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes); der Patient ist über die 
anonymisierte Übermittlung der Daten zu informieren.  

 Antrag  >> Bestätigung >> Verordnung >> Therapie >> dann erst Begleiterhebung 

Bei der ersten Verordnung ist die Genehmigung der Leistung für eine/n 
Versicherte/n nur in begründeten Ausn durch die Krankenkasse abzulehnen. 
Diese ist vor Beginn der Leistung zu erteilen. = Sicherheit der Therapiehoheit des 
Arztes & Beweisumkehr! 



ECS:     „ERHOLUNGSSYSTEM“     MIT 
MULTISYMPTOMATISCHE WIRKUNG BEI 
KOMPLEXEN KRANKHEITSBILDERN 

 Der menschliche Körper verfügt über ein physiologisches Cannabinoid-
Signalsystem mit spezifischen Rezeptoren und den dazugehörigen 
endogenen Liganden. Die wesentliche Aufgabe dieses 
Endocannabinoidsystems ist die Aufrechterhaltung eines 
Stoffwechselgleichgewichts in zahlreichen Organen und Geweben.  

 Es ist eine Art von „Erholungssystem", reduziert Schmerzen und Angst, 
senkt Stress und Blutdruck, reguliert Körpertemperatur, Muskeltonus und 
Entzündungsreaktionen und stimuliert Appetit und Belohnungsverhalten.  



CANNABISPRÄPARATE 

 

Wurglics, Ude, 2017 

Canemes 



VERBRAUCH BEI 40 PATIENTEN MIT 
BLÜTEN SEIT DEM 1.3.2017 (163 
REZEPTE) 

Blüte mg THC 

Bedrolite 1/9 1700 

Bakerstreet 17-21 5580 

Pedanios16/1 6400 

Pedanios8/8 6400 

Houndstooth 
20,3/<0,5 8120 

Bediol 6,3/1 8694 

Princeton 16,5 / 
<0,5 11220 

Penelope 10,4/7,5 11336 

Bedrobinol 13,5/1 12825 

Argyll  5,4/ 7 14202 

Pedanios18/1 19800 

Pedanios20/1 24000 

Bedica 14/1 41580 

Pedanios22/1 90200 

Bedrocan 22/1 637120 

mg THC  

Bedrolite 1/9 Bakerstreet 17-21

Pedanios16/1 Pedanios8/8

Houndstooth 20,3/<0,5 Bediol 6,3/1

Princeton 16,5 / <0,5 Penelope 10,4/7,5

Bedrobinol 13,5/1 Argyll  5,4/ 7

Pedanios18/1 Pedanios20/1

Bedica 14/1 Pedanios22/1

Bedrocan 22/1

Blüten in Gramm 

Bakerstreet 17-21 Pedanios16/1 Houndstooth 20,3/<0,5

Princeton 16,5 / <0,5 Pedanios8/8 Bedrobinol 13,5/1

Penelope 10,4/7,5 Pedanios18/1 Pedanios20/1

Bediol 6,3/1 Bedrolite 1/9 Argyll  5,4/ 7

Bedica 14/1 Pedanios22/1 Bedrocan 22/1

Blüte Gramm 

Bakerstreet 17-21 31 

Pedanios16/1 40 

Houndstooth 
20,3/<0,5 40 

Princeton 16,5 / 
<0,5 68 

Pedanios8/8 80 

Bedrobinol 13,5/1 95 

Penelope 10,4/7,5 109 

Pedanios18/1 110 

Pedanios20/1 120 

Bediol 6,3/1 138 

Bedrolite 1/9 170 

Argyll  5,4/ 7 263 

Bedica 14/1 297 

Pedanios22/1 410 

Bedrocan 22/1 2896 

Gramm / € 

4867 g / 

111.94
1   € 

0,4 

0,6 

0,7 

0,7 

1,6 

2,4 

4,3 

5,3 

0,0 2,0 4,0 6,0

Migräne

Arthrose

Hodkkin

Prostat Ca.

Tourett

Rückenschmerz

Chronische…

Spannungskopf…

 Blüten  G /TAG 
8 ja / 6 Ablehnungen 



VERTEILUNG DER DIAGNOSEN 
 122 PATIENTEN  
(2FACHNENNUNG MÖGLICH) 

Diagnosen  Anzahl 
Ca (C...) 40 
CSK R52 32 
CSK F45.41 30 
AC-Syndrom 15 
Arthrose 12 
Depress /PTSB 9 
BSV M51 9 
Tmschmerz 7 
Migräne  6 
SPKS G44.2 6 
Fibromyalgie 6 
Neuropathie 5 
Spastik /Parese 5 

Spinalkanalstenose 5 
Parkinson 3 
Thalamusschmerz 2 

Diagnosen  ICD 10 Anzahl 
Prostata Ca C61 9 
Pankreas Ca c25 6 
Lungenkarzinom C34.9 4 

Mamma-Ca, metastas C50.9 3 
Ovarial Ca c56 3 
Zungengrund Ca c01 2 
Mundboden Ca c04.9 2 
Gallengang Ca C22.1 2 
Gehirn Ca C71.2 2 
Magen Ca C16.8 1 
Darmkrebs C17.8 1 
Rektum Ca c21.8 1 
Melanonom C43,9 1 
Cervix Ca c53.9 1 
Hodgkin C81.9 1 

Mastzellenleukämie C94.3 1 



50% ÜBER 60 JAHRE ALT! 
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Anzahl und Wohnort der 
Antragspatienten 

Alte
r 

m w 
Prozent 

<30 2 0 2,9 

<40 6 1 10,3 

<50 6 4 14,7 

<60 8 5 19,1 

<70 4 7 16,2 

<80 8 8 23,5 

<90 1 8 13,2 

  35 33 100,0 

in % 
Zustimmu

ng 
Ablehnun

g 
nicht  
SAPV 48,6 51,4 

SAPV 84,0 16,0 



56. PAS „ DAS NEUE CANNABIS – 
GESETZ – 
AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
ÄRZTLICHE PRAXIS“ 



AUSWERTUNG 56. PAS  
1. PATIENTEN 
HERR M. PLENERT UND HERR M. KNODT 

 Defizit an Schmerztherapieangebot aber Psychotherapie (Touret, 
ADHS....) 

 In die Praxen kommt nur die Sperrspitze der „Betroffenen“, viele 
sind dazu nicht in Lage oder haben wegen negativer Erfahrung mit 
Ärzten aufgegeben:  
 Angst vor Drogen und Ablehnung „solcher Patienten“ 
 Pauschale Abstempelung als Süchtige oder Abhängige (siehe 

diverse Arztbriefe) 
 Sind bei Privatärzten in Behandlung, die dürfen aber nicht 

verschreiben 
 Aufwendige u. teilweise entwürdigende Suche nach einem Arzt der 

Cannabis verschreibt 
 Legale Blüten nicht mehr selbstfinanzierbar (von 15€/g auf ca. 25€/g 

gestiegen 
 Verschieden Cannabisblütensorten werden nicht konstant 

angeboten 

 



AUSWERTUNG 56. PAS   
2. BÜROKRATIE 

 Aufwendige und zeitintensive Aufklärung (Standards?) 

 Verlaufsdokumentation 

 Begleitdokumentation Aufwand  
 Eindeutig Ärzten zu ordbar (Btm-Bestellnummer)  

 Vergütung EBM: 
 GOP 01460 Aufklärung     15 – 30 Min.(28 

Pkt.)  2,80€ 
 GOP 01461 Begleitdokumentation   15 - 30  Min.(92 Pkt.)       

 9,20 € 
 GOP 01626 „Ärztliche Stellungsnahme MDK“   20 – 30  Min. (143 Pkt.)         

14,30€ 

 Gerichtsnachfragen  

 Mehrfachrezeptierungen weil Cannabisblüten nicht lieferbar 

 Mehrfachbeantragungen wenn z. B. Dronabinol nicht ausreicht und auf 
Sativex umgestellt werden soll, mit selben o. g. Aufwand 

 



AUSWERTUNG 56. PAS   
3. ARZT (1) 

 Auseinandersetzung mit einem Medikament, welche bis zum März 
2017 quasi illegal war  

 Mangelnde Erfahrung, insbesondere mit Blüten 

 Wandel von der illegalen Droge hin zum „ultimativen“ 
Medikament 

 Zeitaufwendige sprechende Medizin mit „Cannabisexperten“, 
ohne Erfahrung mit der modernen Schmerztherapie 

 Hohe Ablehnungsrate über 50%, in NRW weniger als 30%, damit u. 
a. vermehrter Aufwand für Widerspruchsdokumentation u. 
Erscheinen als Zeuge vor Gericht 

 für alle Beteiligten eine neue und bisher mit nichts vergleichbare 
Therapiesituation, für die man die Ärzte  jederzeit juristisch und 
wirtschaftlich unter den derzeitigen Bedingungen haftbar machen 
kann.  

 

 

 



AUSWERTUNG 56. PAS   
3. ARZT (2) 

 Rechtssicherheit ist für die Ärzte nicht geklärt. In Therapieleitlinien, an 
denen die ärztliche Therapie im Rechtsstreit-, Schadens- und 
Regressfall gemessen wird, findet man eigentlich keine Indikationen 
für Cannabis. 
 Fehlende Dokumentationsstandards (Aufklärung, Verlaufsdokumentation..) 
 Aufklärung Fahrtüchtigkeit 

  § 12 Abs.1 SGB V: „Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht 
überschreiten.“  
 Unklare Preisgestaltung 
 Im Gegensatz zu Opioiden, die beim Schmerztherapeut als 

Praxisbesonderheiten gelten und oft nicht ins Praxisbudget fallen, gilt die 
nicht für Cannabinoide 

 Blüten gelten in einigen Bundesländern als unwirtschaftlich und werden 
nicht verschrieben!! – dadurch wird eine bundesweite Patientenwanderung 
ausgelöst! 

 Erbärmliche Studienlage, für Blüten gegen Null 

 

 



AUSWERTUNG 56. PAS   
3. ARZT (3) 

 Therapie erst im Verlauf beurteilbar (kurzfristige und häufige Termine) 

 Fertigarznei / Rezeptur vs. Blüten 
 Zum Therapieeinstieg sind Blüten ungeeignet 

 Patienten mit Blüten die mit Cannabisselbstmedikation Erfahrung haben, haben oft einen zulässigen 
Monatsbedarf von 100g Bedrocan 22%: So sind die 22.000 mg THC so entspricht dies etwa 730mg THC 
/d  

   zulässige Maximaldosis für Dronabinol 500mg THC, es rechen als 20ml 2,5 %     Dronabinol nicht für 
einen Tag!!!) 

Preisvergleich THC: 1000mg Dronabinol 930€ / Nabiximols 457€ / im Bedrocan 68€! 

 O. g. Beispiel zeigt die insgesamt nicht nachvollziehbare Preisargumenation der Krankenkassen 

 Auch wenn Krankenkassen Therapie beführworten, schließt dies eine Wirtschaftlichkeitsprüfung 
nicht aus!!!! 

 CBD (20g etwa 120€) nicht zustimmungspflichtig aber oft therapeutisch sinnvoll  bzw. 
unterschiedliche THC/CBD Verhältnissen, (cave Trilay Extrakt) 

 Weitere Therapierelevante Cannabinoide und Terpene werden nicht berücksichtigt 

 Für die angebotenen Blüten gibt es keine Cannabiniod- u. Terpenvergleichsdaten bzw. Profile!!  

 Blüte als Medikamentenkocktail mit sedierenden und aktivierenden ..... Eigenschaften 

 Universitäre Abgeneigtheit gegenüber Blüten: fehlende Erfahrungen, keine Patienten.....? 



AUSWERTUNG 56. PAS   
4. KRANKENKASSEN / MDK 

 Bearbeitungsdauer eines Antrages:  Palliativ: 3 Tage, weitere 
Indikationen: 3  Wochen nur KK, 5  Wochen KK & MDK 

 Bei der ersten Verordnung ist die Genehmigung der Leistung für 
eine/n Versicherte/n nur in begründeten Ausnahmenfällen durch 
die Krankenkasse abzulehnen. Diese ist vor Beginn der Leistung 
zu erteilen. = Sicherheit der Therapiehoheit des Arztes & 
Beweisumkehr! 

 Bei ca. 50 % Ablehnung kann von Ablehnungsausnahmen keine 
Rede sein 

 Krankenkassen haben z. Teil eigene Fragebögen!! 

 Zusammenarbeit mit dem MDK gestaltet sich unterschiedliche 
(telefon. Rückruf, Argumente mit nach- bzw. nicht 
nachvollziehbaren Fakten) 



AUSWERTUNG 56. PAS   
5. KVBB / BERATENDE 
APOTHEKERIN FRAU M. KAISER 

 Cannabinoide sind den Opioiden nicht gleichgestellt 

 https://www.kvbb.de/praxis/verordnungen/ansicht-
news/article/cannabis-als-leistung-der-
gkv/701//archive/2017/ 

 



AUSWERTUNG 56. PAS   
5. JURISTIST  
(ARZT ALS ZEUGE!    ER IST „NOTAR“ DES PATIENTEN) 



DANKE 

 Zusammenfassung und Diskussion (5. Konvent der 
Schmerzambulanzen) 



ROLLE DER SCHMERZMEDIZIN 
KOMMISSION UND KONVENT 



AUFGABE SCHMERZMEDIZIN 

• Voraussetzungen definieren 
– Versagen (multimodaler) Vortherapie 
– Langfristige Anbindung oder Wann? 
– Indikationen 
– Schwerwiegende Erkrankung 
– Aussage zur Evidenz 

• Kontraindikationen definieren 
– Sucht (?), Alter 
– Primärer Wunsch nach Blüten/Extrakte (?) 

• Substanzwahl definieren 
– Dronabinol und THC/CBD-Spray zuerst 
– Blüten/Extrakte ??????? 



AUFGABE SCHMERZMEDIZIN 

• Praktische Unterstützung (Konvent?) 

– Infomaterial Patienten 

– Infomaterial Ärzte 

• Pharmkologie 

– Checkliste? 

– Aufklärungsbogen? 

– Therapieschemata? 

• Forschung 

– Register? 

 

 

 

 



 


